
Zufahrt/ Anbindung von
der öffentl. Verkehrsfläche
Anschlussgrenze der öffentl.
Erschliessung TW, SW, Ett, Telekom

MÜHLGRABEN

A TEXTUCHE FESTSETZUNGEN

Im Plangeblet "Eulenwlnket" - wird die offene Bauwelse festgesetzt.
Es sind nur Ein2elhäuser zulässig

1. Bauflächen "allgemeines Wohngebiet" (BauNVO § 4)
a.) Der Bebauungsplan soll Baurecht schaffen für die Errichtung

elnes Wohngebäudes mit 2 Garagen und Nebenanlagen.
b.) zulässig sind;

1. Wohngebäude
c.) zur Sicherung späterer Entwfcklungsmoglichkeiten der Grund-

stücksnutzung können ausnahmesweise zugelassen werden :
1. sonstige, nicht störende Gewerbebetriebe
2. Gartenbaubetriebe

2. Garagen, Stellplätze, Nebenanlagen
Garagen und Stellplätze gem. § 12 BauNVO sowie Nebenanlagen
gem. § 14 BauNVO sind ausserhalb der überbaubaren Flächen zulässig.

Regenwasserentsorgung
Das auf dem Grundstück anfallende Regenwasser Ist auf dem
Grundstück flächenhaft zu verslckem. Das DVWK - ATV
Regelwsrk A313 Ist zu beachten.

4.2

4.3

4.4

Grünfestsetzungen
Allgemeines
Das zur Zeit als Wiesen - Brachland genutzte Grundstück soll
in einer Tellfläche mit einem Wohngebäude, Garagen und Neben-
anläge bebaut werden.
Die Grünfestsetaungen beziehen sich auf den privaten Bereich.

Die In der Planzalchnung festgesetzten Flächen § 9 (1) Nr. 25a BauGB
sind als private GrQnflächen mit heimischen, standortgerechten
Pflanzen zu bepflanzen. Die Gehölze sind dauernd und artgerecht
zu erhalten und Im Falle Ihres Abganges durch gleichwertige zu ersetzen.
Vorhandene Gehölze sind in die Pflanzungen zu integrieren.
Es sind mlnd. 1 Strauch pro 10 m2 Pflanzfläche sowie ein Baum pro
100 m' Pflanzfläche zu pflanzen und zu unterhalten.
Vorhandene Gehölze und Bäume sind In die Pflan2ungen
2u Integriaren.

Es gelten generell folgende Mindestpflanzqualltäten :
Bäume als Meister, 2x verpflanzt, 150-200 cm hoch;
Sträucher2x verpflanzt, 80 -150 cm hoch,
Obstgehölze als Hochstamm 2x verpflanzt, 150 - 200 cm hoch

Pflanzltste

Bäume Sträucher

Schlehe (Prunus splnosa)
Brombeere (Rubus fructicosus)
Hlmbeere (Rubus Ideaus)
Hunds-Rose (Rosa canina)
Kornetktrsche (Comus mas)
Haset (Corylus avellana)
Weissdom (Crataegus spec)
Schneeball (Virbumum opulus)

Hainbuche (Carplnus betulus)
Feldahom (Acer campreste)
Bergahorn (Acer pseudoplantanus)
Spitzahom (Acer plantanoldes)
Eberescha (Sordus aucuparia)
Esche (Faxlnus excelsior)
Birke (Betula pendula)
Stieleiche (Quereus robur)
Rot-Buche (Fagus sylvatica)
Sommer-Llnde (Tll'ia platyphyllos)
Bluthartriegel (Comus sangulnea)

C ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFT

Dachform Mansard - Walmdach, DNG 38° - 78°
Für die Deckung der Dächer sind nur Dachstelne aus Ton
oder Beton zulässig. Die Farbe der Dachelndeckunfl ist nur
im Rahmen der RAL-Farbkarte zulässig:

RAL 3000 feuerrot
RAL 3002 karminrot
RAL 3003 rubinrot
RAL 8023 orangebraun
RAL 8002 signalbraun
RAL 8004 kupferbraun

Putzfassade mit stelnslchtigem Socke)
Fenster und Türen im "stehenden Format"
Grundstückselnfrledung Im Zufahrtsberelch "Eutenwlnkel"
mit gemauertem stslnsichtlgem Sockel und Pfosten, Stahltoranlage
restliche Grundstückselnfriedung als Holnaun mit
senkrechter Lattung (StaRetenzaun)

PLANUNTERLAGE
Kartengrundlage; Auszug aus der LlegenschaftskBrte

i.M. 1:1000, vefgrossertaufi.M. 1:500
wm 05.09.2003

Kptasteramt WemfgerodB
Schtachthofstrasse 06
38855 Wemlgerade

EriaubnisvennerR; Vervieffältigungs ist für eigene, nicht gewarbtiche Zwecke
(-der Bauleltplanung-) erfaubt RdEri des MI und MRS
vom 12.04.1894-46-210.13 (MBL. LSA S. 1122)

Vervislfiltlgungserlsubnls srtellt
durch: Katasteramt Wemfgerode
am; 24.11.2003
Akterezetohen : A9-0354705

B PLANZEICHENERKLÄRUNG

Festsetzungen gem. BauGB i.d.F.v. 01.01.1998 in Änderung durch Art. 7
des Gesetzes vom 09.06.2001 (BGBL. l. S. 1149) und zuletzt geändert
durch Art. 12 des Gesetzes vom 27.07.2001 (BGBL. l. S, 1950) i.V. mit
der BauNVO v. 23.01.1990 sowie der PlanzV. v. 18.12.1990

1. Art der baulichen Nutzung

Allgemeines Wohngebiet (§ 4 Bau NVO)

2. Mass der baulichen Nutzung

GR2 m. Dezlmalzahl, Grundflächenzahl (§ 19 BauNVO)?20,4

GFZ 0,6

6,10m

GF2 m. Dezimalzahl, Geschossflächen2ahl (§ 20 BauNVO)

ram. Ziffer, Zahl der max. Vollgeschosse

TH m. Dezimalzahl, Traufhöhe max. in m über Oberkante
Gelände. Die Traufhöha Ist die Höhe zwischen OK
Gelände und dem Schnittpunkt Dachfläche - Aussenwand.

3. Bauwetse, Bautlnien, Baugrenzen

0. offene Bauwelse (§ 22 (2) BauNVO), nur Elnzethäuser
zulässig

Baugrenze (§ 23 (3) BauNVO)

4. Massnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung der Landschaft
- private Grünflächen

Umgrenzung von Flächen für das Anpflanzen
von Bäumen, Sträuchem und sonstigen Bepflanzungen
nach§9(1)Nr.25aBauGB

5. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasser-
Schutz und die Regelungen des Wasserabflusses

f—w Schutzgebiet für Oberflächengewässer
Gewässerschonstreifen, Breite 5,0 m
nach WG - LSA

6. sonstige Planzelchen

Grenze des räumlichen Gettungsbereiches des
Jj Bebauungsptanes § 9 Abs. 7 BauGB

Planungsstand : 22.04.2004

Gemeinde Wülperode
Verwaltungsgemeinschaft Osterwieck
38835 Osterwieck - Markt 11

Bebauungsplan mit örtlicher Bauvorschrift
"Eulenwinkel" Göddeckenrode M 1:500

Gemarkung: Wülperode
Flur : U Flurstück: 77,78,192

ÜBERSICHTSPLAN :

PLANVERFASSER .

Fünfhausen - Köhler - Müller
Westendorf 10 - 38820 Halberstadt

Tel. 03941/584857 Fax. 03941/584860
bueror@fkm-arohttekten,de
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PRÄAMBEL
Satzung der Gemeinde Wülperode Oder den Bebauungsplan "Eulenwlntel" mit örtlicher Bauvorschrift

AufGnjnddes§ 1<3)unddes§ 10Bauge3etzbuchestnderFa88unBderBekanntmachungwm03.09.1997
Bundesgesetzblatt I,S.2141;2902; bar. 1998 S.137) In Ändetung durch Art.7 des Geaetzas uom 19.06.2001
(BGBL.I.S. 1149) und zutetztgsändert durch Art. 12 des Gesetzes vom 27.07.2001 (BGBL.I.S. 19SO)
in Verbindung mit der Baunutzungsverordnunfl^BaufejyS]Jn der Fassung der Bekanntmachung vom
23.01.1990 (BGBI.I,S.132) zuletzt geänä»'Qiuff>W<;MJI%l>4.d9s Investltlonsertelehteiungs- und
Wohnbaulanctgesetzes vom 22.04.199S rt^K''t,S.4€B]Vb(t^er^an2eidienverordnung vom
18,12.1990 sowie der Bauordnung^Ct^äLand Sachen-Ani5(fep?^09.02.2001 , gültig ab 01,05.2001
(l.(l, ^gss^ipg vgyj3.08.2002), tfyjS.» Beschlussfassung du^tdf^ Gemelndevertretung

Beüauungsplan "Eulenwinkel"

Die festgesetzte örtliche Bau»

Wülperode,den'

VERFAHRENSVERMERKE

1. AUFSTEI.LUNGSBESCHLI

Der Gemeinderat hat in selr
mit örtlicher Bauvorechrift
BauGB am 26.08.2003

Wülperode, den 22..

aus Ptar^eiclinungen (T<

; wird geregelRdurch § 90

^^y^/^wa^;'
^i^N'sy%^

zung vom 03.0S:30t)Sdte Ail&ite^jr
Der Ai

bekannlgi

'W'

^ folgend« Satzung über den
dem Text (Teil B), erfassen.

(j^. Fassung vom 13.08.2002).

ig vom 03.0S:30äiiAe Ail&ite^ji
.DerAt

Bebauungsptanes "Eulenwinker
- III - 2003) ist gemäss § 2 Abs. 1

/
Zufahrt/ Anbindung von
der öffentl. Verkehrsfläche
Anschlussgrenze der öffentl.
Erechliessung TW, SW, Ett, Telekomng des Gemelnderates am 22.12.2003

mit ^iflAndung beschlossen und
< ^.'

x^g..^

$,Wö<
REGUNGEN7. PRÜFUNG DER BEDENKEN

Bedenken und Anregungd»
ruft.. Das Ergebnis ist mf

ungnahmen der Träger

^^^^
'^b.-. „ .,...-

-i^t'^^.^".^''".-
Der Entwurf des Bebauungsplanes ist naclfäWuiffläaüäwft'ALislegung (Ztff.5) geändert worden. Die^
des BebBuungsplanas, bestehend aus der Planzelchnung CTell A) und dem TijiLCTinlil) •mfflmi« Begründung
haben vom .................. bis zum .............. nuinul f'iTTnnlln^h „m inuliifinn l Inlini ist festgelegt worden, dass

Bedenken und Anregungen nurzu_daaew»i!lBilUI'] und ergänzten Teilen vorgebracht werdsn können.

8. ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG

9. SATZUNGSBESCHLUSS

l (TeH B), wurde am .^<~.:!u.^- "

wurde mit Beschluss des

il B), sowie der Begründung zumng (Teil A) und dem T

2. FRÜHZEITIGE BORGERSETE

Die frühzeitige Bürgwbetelllgung
durchgeführt worden.

Wülperode, den •f-*::'.^'?..-:.

3. TRÄGER ÖFFENTLICHER l

Die von der Planung berührten 7i
einer Stellungnahme aufgeforterf

Wfllperode, dan .^e:.'...wf.:.

4. AUSLESUNGSBESCHLUSS

Der Qemehderat hat affi ..:..:.. ~..~. aän

zur Auslegung bestimmt.

waiperode. den ?.^:.:..^^:. ^

5. ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG

Die Entwürfe des Bsbaiyp^plangsJaesteherKl gusjjgr^lanzetehung (Teil A) und dem Text (Teil B), sowie der
Begrilndung haben wM-^.,.4-.-.y9& zum '^,%i..t..r'tflvCtit\ § 3 Abs.2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die

öffentliche Auslegung Ist mit dem Hinweis, dass Bedenken und Anregungen wahrend der Auslegefrist von

jedermann schrtftllch oder zur Nlederschrift vorgebracht werden käQmi, am y..y.....,..^..„. örtsQI

bekannt gemacht worden. ^<^^f^. lOi. ^{

Wülperode,den^..-..o<f- ^

6. ÜBEREINSTIMMUNGSVERMERK ^^ftSSUDa /%,
ptV" _e'%-»:S.

Die Planunteriage entspricht dem Inhalt des Llegenschaftskatastfyg LnWweisl die städtebahfiBhHedeutsamen
baulichen Anlagen sowie Stressen, Wege und Plätze wHsttndla^ha^l "!fslltl—nTJBS iBtlitRsi^htllch der
ptanungsrelevanten Bestandteile geometrich einwandfrei. Die ybßctra;

In die Örtltehkelt Ist einwandfrei möglich. , /-

i-^.^/icya/^rj^-cs.w<!5-

Der Gemeinderat hat die vorgel
öffentlicher Belange am ..y,.....,

'z^.'öi.

Der Bebauungsplan, bestehend aus cfer Pla
durch den Gemelnderat beschlossen. Die Bi
Gemetnderates vom».,^...^*?,..

Wülperotte, den J^-^jf- QJ1^ /d

10. IN-KRAFT-TRETEN

Der Bebeuungsplen, bestehend BUS der l
Bebauungsplan, Ist mit Veröffentlichung

2\

Wülperode, den •f-.w..-..-Mf..:2^,A^ 0^.


